
Antwort
der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Hagen Reinhold, Frank Sitta,
Grigorios Aggelidis, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FDP
– Drucksache 19/19814 –

Bundesliegenschaften als Räume der Kultur

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Kunst und Kultur benötigen viel Raum zur Entfaltung. Gerade in den Bal-
lungsgebieten kann es für Künstler, Kreative und Veranstalter in Teilen 
schwierig sein, offene und freie, also verfügbare, gestaltbare und sowohl für 
sich wie für das Publikum frei zugängliche Räume zu finden, in denen „gren-
zenloses“ künstlerisches Experimentieren ohne Weiteres möglich ist. Umzug 
und Wachstum von künstlerischen und kreativen Räumen ist, wenn überhaupt, 
oftmals nur eingeschränkt möglich. Eine Option für Ausweichmöglichkeiten 
könnten hier die Liegenschaften des Bundes in der Verwaltung durch die Bun-
desanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) sein. Die BImA führt ein ressort-
übergreifendes, einheitliches Immobilienmanagement innerhalb der Bundes-
verwaltung und übernahm dafür bis 2013 das Eigentum an nahezu allen in-
ländischen Dienstliegenschaften der Bundesressorts – ca. 4 600 Immobilien 
(https://www.bundesimmobilien.de/5065/unternehmen). Neben einem großen 
Portfolio an Immobilien für Wohn- und Gewerbenutzung, sowie Forstflächen, 
ist die BImA ebenfalls Eigentümerin diverser weiterer Liegenschaften. Auf-
grund dieser breiten Spanne und potenziellen Immobilien sollen die Liegen-
schaften der BImA auf eine Nutzung für kulturelle Zwecke hin überprüft wer-
den.

Der Kulturbegriff soll hier absichtlich weit gefasst sein. Kultur entsteht aus 
den Gegebenheiten durch das Wirken der Künstler. Das Potenzial von bebau-
ten und unbebauten Grundstücken reicht von der Schaffung von Musikclubs 
und Livespielstätten (https://www.uni-marburg.de/musik-in-hessen/themen/po
pularmusik/elektronischemusik/u60311) bis hin zu langfristig organisierten 
und sich stetig verändernden Kunstaustellungen in vermeintlichen Brachen, 
die dadurch mindestens zeitweilig wieder lebendig werden (https://www.artba
se-festival.com/). Ganz allgemein gilt es, zu überprüfen, welche Liegenschaf-
ten des Bundes für Kunst und Kultur zur Verfügung gestellt werden können. 
Dazu zählen neben den genannten Musikclubs und Livespielstätten ebenso 
Theater, Programmkinos, Ateliers und Galerien, Kunst- und/oder Schaudepots 
für Museen, Proberäume für Theater, Orchester, Musiker (aller Gattungen: 
Klassik, Jazz, Pop, Rock etc.) Musikstudenten, Chöre und sonstige Musik-
schaffende, Ateliers für bildende Künstler, aber auch Street-Art- und Graffiti-
Künstler, für die in den Liegenschaften des Bundes möglicherweise die Räu-
me und Flächen zur künstlerischen Entfaltung gefunden werden können.
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Den Fragestellern ist bekannt, dass der Fokus der Abgabe und Nutzung der 
Liegenschaften der BImA auf der Schaffung dringend benötigten Wohnraums 
in ganz Deutschland liegt und auch dort liegen muss. Die Fragesteller wollen 
mit dieser parlamentarischen Initiative erfahren, ob die BImA über Liegen-
schaften verfügt, die sich für die kulturelle Nutzung eignen, ohne den Zielen 
der Wohnraumschaffung entgegenzuwirken. Nach Aussage der Bundesregie-
rung in ihrer Antwort auf Bundestagsdrucksache 19/10740 hat die BImA-
Potenzialanalyse im Jahre 2019 eine Vielzahl an Grundstücken und Liegen-
schaften aufgezeigt, die sich nicht für den Wohnungsbau eignen.

1. Wie viele Flächen und Hektar (ha) des rund 466 Tha großen Bestandes 
sind in Nutzung für diverse Bundeszwecke?

Rund 9.200 Liegenschaften im Eigentum der Bundesanstalt für Immobilienauf-
gaben (BImA) mit einer Fläche von rund 436 Tha dienen aktuell diversen Zwe-
cken des Bundes. Dies stellt jedoch nur eine Momentaufnahme dar, die auf-
grund zum Beispiel sich ändernder Bedarfe permanenten Veränderungen und 
Anpassungen unterliegt.

a) Wie viele dieser Liegenschaften könnten bei gemeinsamer Nutzung 
für kulturelle Zwecke (teil)geöffnet werden und befinden sich in länd-
lichen oder strukturschwachen Regionen (bitte mit Ortsangabe)?

b) Wie viele dieser Liegenschaften könnten bei gemeinsamer Nutzung 
für kulturelle Zwecke (teil)geöffnet werden und befinden sich in Bal-
lungsgebieten (bitte mit Ortsangabe)

Die Fragen 1a und 1b werden zusammen beantwortet.
Auch wenn Nutzungen für kulturelle Zwecke auf Bundesliegenschaften grund-
sätzlich infrage kommen, so werden diese Potenziale bei der BImA nur im Ein-
zelfall und anlassbezogen erhoben. Daher liegen Daten in der erfragten Detail-
tiefe bei der BImA nicht vor und können somit nicht mitgeteilt werden.
Liegenschaften des Bundes werden unter anderem für die Unterbringung von 
durch den Bund dauerhaft geförderten Kultureinrichtungen genutzt. Aber auch 
in anderer Hinsicht werden die Liegenschaften nach Möglichkeit von der BImA 
für kulturelle Zwecke wie beispielsweise Filmaufnahmen oder Konzerte zur 
Verfügung gestellt. Unter Beachtung der Erfordernisse des Einzelfalls wird je-
weils geprüft, ob – insbesondere perspektivisch entbehrliche – Objekte für eine 
entsprechende Nutzung in Frage kommen. Inwieweit sich eine (Um-)Nutzung 
von Liegenschaften für kulturelle Zwecke tatsächlich realisieren lässt, liegt 
nicht allein in der Entscheidungshoheit des Bundes, sondern erfordert im Re-
gelfall die Einbeziehung der örtlich zuständigen Behörden.

2. Die Bundesregierung benennt in ihrer Antwort zu Frage 12 auf Bundes-
tagsdrucksache 19/10740, dass 5 400 Liegenschaften der BImA als ent-
behrlich gelten, sind diese Angaben nach wie vor noch aktuell, und wie 
viele dieser Flächen sind nicht für den Wohnungsbau geeignet?

Die in der Antwort zu Frage 12 auf Bundestagsdrucksache 19/10740 genannten 
5.400 Liegenschaften bezogen sich auf das zum damaligen Zeitpunkt kurz- bis 
mittelfristig als entbehrlich eingestuftes Portfolio der BImA, das laufenden Pla-
nungsanpassungen unterworfen ist. Zum jetzigen Stand der Planung sind rund 
5.800 Liegenschaften des BImA-Bestandes mit einer Fläche von rund 19 Tha 
als für Bundeszwecke entbehrlich eingestuft. Davon sind nach Einschätzung 
der BImA etwa 5.100 Liegenschaften mit einer Fläche von rund 17 Tha voraus-
sichtlich nicht für den Wohnungsbau geeignet. Diese Einschätzung hängt je-
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doch davon ab, welches Baurecht im konkreten Einzelfall durch die jeweils zu-
ständigen Kommunen geschaffen wird.

3. Welche dieser entbehrlichen, nicht für den Wohnungsbau geeigneten Lie-
genschaften

a) haben eine Bebauung (bitte Art der Bebauung angeben),

Etwa 1.000 voraussichtlich nicht für den Wohnungsbau geeignete Liegenschaf-
ten sind beispielsweise mit Bunkern, gewerblich genutzten Gebäuden, Verwal-
tungsgebäuden, Sporteinrichtungen, sakralen Bauten, Denkmälern und derglei-
chen bebaut.

b) befinden sich in strukturschwachen bzw. ländlichen Regionen (bitte 
mit Ortsangabe),

Daten hierzu werden in der erfragten Detailtiefe bei der BImA systemisch nicht 
erfasst und liegen daher nicht vor.

c) befinden sich in Ballungszentren (bitte mit Ortsangabe)?

In Anlehnung an eine vom Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung 
(BBSR) bereitgestellte Gebietskulisse der (Groß-)Stadtregionen für das gesam-
te Bundesgebiet, die mit den angefragten Ballungszentren vergleichbar sein 
dürften, wurden die Liegenschaften der BImA diesen zugeordnet. Die Zuord-
nungskriterien definierten sich hierbei nach Zentrum/Kernstadt, weiterer Pend-
lerverflechtungsraum, Ergänzungsgebiet zur Kernstadt und engerer Pendler-
verflechtungsraum. Eine Unterscheidung nach Innen- und Außenbereich oder 
eine Aussage zu etwaigem Baupotenzial ist damit ausdrücklich nicht verbun-
den. Folglich können auch unbebaubare Waldflächen im Außenbereich enthal-
ten sein. Einzelheiten bitte ich der Anlage (s. S. 4 ff.) zu entnehmen.

4. Welche dieser Liegenschaften sind nach Einschätzung der Bundesregie-
rung für eine kulturelle Nutzung ausgeschlossen bzw. ungeeignet (bitte 
Gründe angeben)?

Auf die Antwort zu den Fragen 1a und 1b wird verwiesen.

5. Nach welchen Grundsätzen werden anstaltseigene Wohn- und Gewerbelie-
genschaften vermietet (bitte konkrete Regelungen und Grundsätze darstel-
len)?

Die BImA hat den gesetzlichen Auftrag, das Liegenschaftsvermögen des Bun-
des nach kaufmännischen Grundsätzen zu verwalten und die nicht betriebsnot-
wendigen Immobilien wirtschaftlich zu verwerten. Hinsichtlich der Vermietung 
und Verpachtung eigener Wohnungen und Grundstücke bestehen neben den ge-
setzlichen Vorschriften BImA-interne Regelungen und Weisungen sowie die 
„Grundsätze zur Vermietung anstaltseigener Wohn- und Gewerbeliegenschaf-
ten“.
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